
Zusammensetzung und Tätigkeit

der Sprengelwahlbehörde

Autonome Region Trentino-Südtirol

Gemeindewahlen     Abteilung II – Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse
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Die Sprengelwahlbehörde
besteht aus:

• einem Vorsitzenden

• vier Stimmenzählern, von
denen einer vom Vorsitzenden
als stellvertretender
Vorsitzender bestimmt wird

• einem Schriftführer, der vom
Vorsitzenden ausgewählt wird.

Zusammensetzung

Gemeindewahlen  

Zusammensetzung und Tätigkeit

der Sprengelwahlbehörde

Schriftführer

Stimmen-

zähler

Stimmen-

zähler

Stimmen-

zähler

Stimmen-

zähler

Vorsitzender

Die Sprengelwahlbehörde besteht aus einem Vorsitzenden, vier Stimmenzählern und 
einem Schriftführer.  

Der Vorsitzende bestimmt unter den Stimmenzählern den stellvertretenden 
Vorsitzenden.

Der Schriftführer wird vor der Einsetzung der Sprengelwahlbehörde direkt vom 
Vorsitzenden ausgewählt. 
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Für die Gültigkeit der
Wahlhandlungen müssen
mindestens drei Mitglieder der
Sprengelwahlbehörde – darunter
der Vorsitzende oder der
stellvertretende Vorsitzende –
gleichzeitig anwesend sein.

Tätigkeit der Sprengelwahlbehörde

Gemeindewahlen  

Zusammensetzung und Tätigkeit

der Sprengelwahlbehörde

Vorsitzender

oder

stellvertretender 

Vorsitzender

Stimmenzähler
Stimmenzähler

(Schriftführer)

Damit die Wahlhandlungen gültig sind, müssen mindestens drei Mitglieder 
gleichzeitig anwesend sein, darunter der Vorsitzende oder der stellvertretende 
Vorsitzende. 
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Gemeindewahlen  

Zusammensetzung und Tätigkeit

der Sprengelwahlbehörde

Schriftführer

Stimmen-

zähler 

Stimmen-

zähler

Stimmen-

zähler

Stimmen-

zähler
(stellvertretender 

Vorsitzender)

Vorsitzender
Nachstehende Personen dürfen nicht das
Amt eines Vorsitzenden, eines
Stimmenzählers oder eines Schriftführers
ausüben:
• wer das siebzigste Lebensjahr
überschritten hat
• wer bestimmten Kategorien von
öffentlichen Angestellten (z.B.Angehörige
der Streitkräfte, Bedienstete des
Innenministeriums und des
Kommunikationsministeriums)
• die Gemeindesekretäre in den
•Gemeinden mit mehr als drei
Wahlsprengeln
• die Kandidaten bei den Wahlen in
Gemeinden, in denen sie das Amt ausüben.
Diese Fälle sind bindend.

Nichtwählbarkeitsgründe

Nachstehende Personen dürfen nicht das Amt eines Vorsitzenden, eines 
Stimmenzählers oder eines Schriftführers ausüben:

wer am Wahltag das siebzigste Lebensjahr überschritten hat;

die Angestellten des Innenministeriums, des Ministeriums für Post und 
Kommunikation und des Transportministeriums;

die im Dienst stehenden Angehörigen der Streitkräfte, die Angehörigen der 
militärischen Korps im Dienste des Staates sowie die Angehörigen der Staatspolizei 
und der staatlichen Feuerwehr;

die Gemeindesekretäre in den Gemeinden mit mehr als drei Wahlsprengeln und in 
den Gemeinden, in denen der Sekretariatsdienst im Rahmen eines 
Gemeindekonsortiums versehen wird, wenn zwei oder mehrere Gemeinden des 
Konsortiums an den Wahlen beteiligt sind;

die Kandidaten bei den Wahlen in Gemeinden, in denen sie das Amt ausüben.

Diese Fälle sind bindend und dürfen nicht auf ähnliche Situationen ausgedehnt 
werden.

4



Gemeindewahlen  

Zusammensetzung und Tätigkeit

der Sprengelwahlbehörde

Schrift-

führer

Stimmen-

zähler 

Stimmen-

zähler

Stimmen-

zähler

Stimmen-

zähler
(stellvertretender 

Vorsitzender)

Vorsitzender

Voraussetzungen für das Amt 

eines Schriftführers

Der Schriftführer:

• muss in den Wählerlisten der Gemeinde
eingetragen sein

• muss mindestens das Abschlusszeugnis
einer Mittelschule besitzen

• darf nicht unter einen der im Gesetz
vorgesehenen Nichtwählbarkeitsgründe
fallen (z. B. nicht Kandidat für die
Gemeindewahlen sein).

Der Schriftführer wird vom Vorsitzenden unter den in den Wählerlisten der 
Gemeinde eingetragenen Personen gewählt.

Er muss mindestens das Abschlusszeugnis einer Mittelschule besitzen und darf nicht 
unter einen der im Gesetz vorgesehenen Nichtwählbarkeitsgründe fallen.

Insbesondere darf er nicht bei den Gemeindewahlen kandidieren.
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Gemeindewahlen  

Zusammensetzung und Tätigkeit

der Sprengelwahlbehörde

Schrift-

führer

Stimmen-

zähler 

Stimmen-

zähler

Stimmen

zähler

Stimmen-

zähler
(stellvertretender 

Vorsitzender)

Amt und Verantwortung

Das Amt als Mitglied der Wahlbehörde
ist obligatorisch. Strafbar ist daher,

• wer das Amt ohne gerechtfertigten
Grund ablehnt

• wer sich bei der Einsetzung der
Wahlbehörde nicht einfindet

• wer sich vor Abschluss der
Wahlhandlungen entfernt.

Während der Wahlhandlungen sind die 
Mitglieder der Sprengelwahlbehörde als
Amtspersonen zu betrachten.

Vorsitzender

Das Amt als Mitglied der Wahlbehörde ist obligatorisch und es ist eine bürgerliche 
Pflicht, dieses bestmöglich auszuüben. 

Wer das Amt ohne gerechtfertigten Grund ablehnt oder sich bei der Einsetzung der 
Wahlbehörde nicht einfindet oder sich vor Abschluss der Wahlhandlungen entfernt, 
ist strafbar. 

Während der Wahlhandlungen sind die Mitglieder der Sprengelwahlbehörde als 
Amtspersonen zu betrachten.

Demzufolge haben sie eine (auch strafrechtlich) verstärkte Verantwortung, und wer 
eine strafbare Handlung gegen sie begeht, wird im Schnellverfahren vor Gericht 
gestellt.
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Gemeindewahlen  

Zusammensetzung und Tätigkeit

der Sprengelwahlbehörde

Schrift-

führer

Stimmen-

zähler 

Stimmen-

zähler

Stimmen-

zähler

Stimmen-

zähler
(stellvertretender 

Vorsitzender)

Vorsitzender

Aufgaben des Vorsitzenden (1) 

• Er überwacht sämtliche
Wahlhandlungen der
Sprengelwahlbehörde

• Er gewährleistet den ordentlichen
Ablauf sämtlicher Wahlhandlungen

• Er muss das Wahlverfahren
detailliert kennen

• Er entscheidet über sämtliche
Probleme, die während der
Wahlhandlungen auftreten –
während der Stimmenzählung –
über die Nichtigkeit der Stimmen
und die Zuweisung der
angefochtenen Stimmen.

Der Vorsitzende leitet sämtliche Wahlhandlungen der Sprengelwahlbehörde ab dem 
Zeitpunkt deren Einsetzung bis zur Bekanntgabe des Ergebnisses der 
Stimmenzählung.

Er gewährleistet den ordentlichen Ablauf sämtlicher Wahlhandlungen.

Für die Durchführung seiner Aufgaben muss er eine genaue Kenntnis des 
Wahlverfahrens haben, insbesondere was die Stimmabgabe und die Stimmenzählung 
anbelangt, den anderen Mitgliedern der Wahlbehörde entsprechende Anweisungen 
geben und deren Tätigkeit überwachen.

Er beschließt über sämtliche Probleme, die während der Wahlhandlungen auftreten, 
und entscheidet während der Stimmenzählung über die Nichtigkeit der Stimmen 
sowie über die Zuweisung der angefochtenen Stimmen. 
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Gemeindewahlen  

Zusammensetzung und Tätigkeit

der Sprengelwahlbehörde

Schrift-

führer

Stimmen-

zähler 

Stimmen-

zähler

Stimmen-

zähler

Stimmen-

zähler
(stellvertretender 

Vorsitzender)

Vorsitzender

Aufgaben des Vorsitzenden (2)

• Er sorgt nach Abschluss der am
Samstag vorgesehenen
Amtshandlungen für die
Überwachung des Wahllokals

• Er regelt die Anwesenheit und die
Tätigkeit der Listenvertreter sowie
der Personen, die das Wahllokal
betreten dürfen

• Er entscheidet über besondere Fälle,
die im Verlauf der Wahlhandlungen
auftreten, und hält die Ordnung
aufrecht

• Er erklärt die Wahl für abgeschlossen
und stellt die Anzahl der
Abstimmenden fest.

Der Vorsitzende der Sprengelwahlbehörde sorgt – nach Abschluss der am Samstag 
vorgesehenen Amtshandlungen – für die Überwachung des Wahllokals und ergreift 
die notwendigen Maßnahmen, damit dieses während der Unterbrechung der 
Arbeiten nicht zugänglich ist.

Er regelt die Anwesenheit und die Tätigkeit der Listenvertreter sowie der anderen 
Personen, die das Wahllokal betreten dürfen.

Der Vorsitzende entscheidet – nach Anhören der Stimmenzähler – über besondere 
Fälle, die während der Wahlhandlungen auftreten können.

Der Vorsitzende ist auch für die Aufrechterhaltung der Ordnung im Wahllokal 
verantwortlich und kann bei Zwischenfällen über die Angehörigen der 
Sicherheitskräfte verfügen.

Schließlich erklärt er die Wahl für abgeschlossen und stellt die Anzahl der 
Abstimmenden fest.
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Gemeindewahlen  

Zusammensetzung und Tätigkeit

der Sprengelwahlbehörde

Schrift-

führer

Stimmen-

zähler 

Stimmen-

zähler

Stimmen-

zähler

Stimmen-

zähler
(stellvertretender 

Vorsitzender)

Vorsitzender

• Er unterstützt den Vorsitzenden bei
der Ausübung dessen Befugnisse

• Er ersetzt den Vorsitzenden bei
dessen Abwesenheit oder
Verhinderung

• Der Vorsitzende oder der
stellvertretende Vorsitzende müssen
stets bei sämtlichen Wahlhandlungen
anwesend sein.

Aufgaben des stellvertretenden 

Vorsitzenden 

Der stellvertretende Vorsitzende wird vom Vorsitzenden bestimmt.

Er unterstützt den Vorsitzenden bei der Ausübung dessen Aufgaben und vertritt ihn 
bei Abwesenheit oder Verhinderung. 

Der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende müssen stets bei sämtlichen 
Wahlhandlungen anwesend sein.
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Gemeindewahlen  

Zusammensetzung und Tätigkeit

der Sprengelwahlbehörde

Schrift-

führer

Stimmen-

zähler 

Stimmen-

zähler

Stimmen-

zähler

Stimmen-

zähler
(stellvertretender

Vorsitzender)

Vorsitzender

Aufgaben der Stimmenzähler

• Sie nehmen an der Beglaubigung der
Stimmzettel teil

• Sie stellen die Identität der Wähler
fest und vermerken die Stimmabgabe

• Sie unterstützen den Vorsitzenden
während der Stimmenzählung

• Sie geben ihre Stellungnahme über
die Nichtigkeit von Stimmen und die
Zuweisung angefochtener Stimmen
ab.

Die Stimmenzähler arbeiten mit dem Vorsitzenden zusammen und befolgen seine 
Anweisungen bei sämtlichen Wahlhandlungen.

Während der einleitenden Amtshandlungen am Samstagnachmittag beglaubigen sie 
die Stimmzettel.

Während der Wahlhandlungen stellen sie die Identität der Wähler fest und 
vermerken die Stimmabgabe.

Während der Stimmenzählung unterstützen sie den Vorsitzenden, indem sie ihre 
Stellungnahme zu Beschwerden, Nichtigkeit von Stimmen und Zuweisung 
angefochtener Stimmen abgeben. 

Die Stimmenzähler sorgen für die Zusammenstellung und Zustellung der Umschläge, 
die die Akten der Wahl und der Stimmenzählung enthalten.

Jedes Mitglied der Sprengelwahlbehörde kann beantragen, dass eventuelle 
Erklärungen und Beanstandungen in die Niederschrift aufgenommen werden. 
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Gemeindewahlen  

Zusammensetzung und Tätigkeit

der Sprengelwahlbehörde

Schrift-

führer

Stimmen-

zähler 

Stimmen-

zähler

Stimmen-

zähler

Stimmen-

zähler
(stellvertretender 

Vorsitzender)

Vorsitzender
• Er verfasst die Niederschrift der

Wahlhandlungen

• Er vermerkt die Stimmen in den
Stimmenzählungstabellen

• Er sammelt die Akten, die der
Niederschrift beizulegen sind

• Er sorgt für die Zusammenstellung der
Umschläge.

Aufgaben des Schriftführers (1)

Der Schriftführer verfasst die Niederschrift der Wahlhandlungen in doppelter 
Ausfertigung.

Er vermerkt  zusammen mit den Stimmenzählern die Stimmen in den 
Stimmenzählungstabellen und sammelt die Akten, die der Niederschrift beizulegen 
sind. 

Überdies sorgt er für die Zusammenstellung der Umschläge mit der Niederschrift, 
den Listen der Abstimmenden und den anderen Akten betreffend die Stimmabgabe 
und die Stimmenzählung.
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Gemeindewahlen  

Zusammenstellung und Tätigkeit

der Sprengelwahlbehörde

Schrift-

führer

Stimmen-

zähler 

Stimmen-

zähler

Stimmen-

zähler

Stimmen-

zähler
(stellvertretender 

Vorsitzender)

Vorsitzender

• Er verfasst eine getreue, vollständige
und genaue Niederschrift sämtlicher
in der Sprengelwahlbehörde
durchgeführten Wahlhandlungen

• Er vermerkt ausführlich in der
Niederschrift die im Laufe der
Wahlhandlungen erhobenen
Einsprüche und Beschwerden

• Er ist zusammen mit dem
Vorsitzenden für die korrekte
Abfassung der Niederschrift
verantwortlich.

Aufgaben des Schriftführers (2)

Der Schriftführer verfasst eine getreue, korrekte und genaue Niederschrift der 
Wahlhandlungen, weil die Zuweisung der Sitze und die Bekanntgabe der Gewählten 
auf den Ergebnissen der Stimmenzählung gründen.

Der Vorsitzende und der Schriftführer der Sprengelwahlbehörde sind für die 
ordnungsgemäße Abfassung der Niederschrift sowie für die Sammlung der der 
Niederschrift beizulegenden Akten und Unterlagen verantwortlich. 
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Gemeindewahlen  

Zusammensetzung und Tätigkeit

der Sprengelwahlbehörde

Schrift-

führer

Stimmen-

zähler 

Stimmen-

zähler

Stimmen-

zähler

Stimmen-

zähler
(stellvertretender 

Vorsitzender)

Vorsitzender

• Bei der Abfassung der Niederschrift
achtet er insbesondere auf:

• die korrekte Eintragung der
Ergebnisse der Stimmenzählung

• die Übereinstimmung der Zahlen in
den verschiedenen Abschnitten und in
beiden Ausfertigungen der
Niederschrift.

Aufgaben des Schriftführers (3)

Bei der Abfassung der Niederschrift muss der Schriftführer insbesondere auf die 
Eintragung der Ergebnisse der Stimmenzählung und auf die Übereinstimmung der 
Zahlen in den verschiedenen Abschnitten und in beiden Ausfertigungen der 
Niederschrift achten. 

Der eigens erstellte Niederschriftsvordruck berücksichtigt auch die 
außergewöhnlichen Fälle sowie die gesetzlich vorgesehenen Sondermodalitäten der 
Stimmabgabe. 
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